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RS OGH 1971/1/20 5Ob3/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1971

Norm

AußStrG §16 BIII2d

LiegTeilG §27

Rechtssatz

Ein auf einen ordnungsgemäßen Anmeldungsbogen gestützter Mappenberichtigungsbeschluß kann keinesfalls - auch

wenn die betroffenen Grundstücke bereits im Grenzkataster eingetragen sind - offenbar gesetzwidrig sein.
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